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LAMDKREIS LUNEBURG
DER LANDRAT

Vorlagenummer: 2026/184
Vorlageart: Berichtsvorlage
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Anderung der Satzung des Landkreises Liineburg zur
Forderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von
Kostenbeitragen fur Kindertagespflege

Federfuhrung: Jugendhilfe und Sport
Produkte:

Beratungsfolge

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Offentlichkeitsstatus

Jugendhilfeausschuss (Beratung) 16.06.2026 o)

Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage — Beschlussfassung erfolgt im September 2026

Sachverhailt:

2022 hatten sich die Verwaltungen von Landkreis und Hansestadt Lineburg anlasslich der
Aussprachen zu einer Neufassung der jeweiligen Satzung beider Jugendhilfetrager zur Férderung der
Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeitragen fir Kindertagespflege gem. §§ 23 und 24
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) verpflichtet, die Hohe der Foérderleistungen in der Kindertagespflege
fortan regelmaRig auf ihre VerhaltnismaRigkeit zur allgemeinen Kostenentwicklung zu prifen und ggf.
notwendige Anpassungen zu empfehlen.

Dies korrespondiert mit den Auftragen gemaf § 23 SGB VIII Abs. 2 und 2a, nach denen die laufenden
Leistungen fir Kindertagespflegepersonen leistungsgerecht auszugestalten sind und eine Erstattung
angemessener Kosten enthalten missen, die im Rahmen der Tatigkeit fir Sachaufwand entstehen.
Ein entsprechender Prufungsprozess fand letztmals im Zeitraum Marz bis Oktober 2023 durch das
Familienbiro der Region Lineburg und resultierte in einer Anpassung der Forderleistungen zum
01.01.2024. Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 fand ein erneuter Prifungsprozess statt.

Die Ergebnisse der Prufung wurden in einem Erlduterungspapier an alle Fraktionen am 20.04.2026
verteilt und in der interfraktionellen Arbeitsgruppe des Kreistags und des Rates am 24.04.2026
detailliert erlautert. In der Arbeitsgruppe konnten zumindest nicht alle Fraktionen des Kreistages
anwesend sein, so dass die Verwaltung die Ergebnisse zunachst nochmals im Jugendhilfeausschuss
vorstellt. Eine Beschlussempfehlung an den Kreistag erfolgt dann erst im Jugendhilfeausschuss im
September.

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss zu den Empfehlungen zur Anpassung der bestehenden
Forderleistungen in der Satzung des Landkreises Liineburg zur Férderung der Kindertagespflege und
zur Erhebung von Kostenbeitragen fiir Kindertagespflege gem. §§ 23 und 24 Sozialgesetzbuch VIl
(SGB VIII) im Gebiet des Landkreises Lineburg und gibt eine Darstellung der wirtschaftlichen
Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises. Ferner wird sie die Vorschlage zur Implementierung
von Leistungen, die eine angemessene inklusive Betreuung in Kindertagespflege erméglichen soll,
erlautern und eine Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Kindertagespflegepersonen geben,
die durch den unerwarteten Rickgang der Kinder unter 3 Jahren und gleichzeitig gesunkener
Betreuungs-Bedarfsquote entstanden ist.
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Finanzielle Auswirkungen:

a) fur die Umsetzung der MaRnahmen: €
b) an Folgekosten: €
c) Haushaltsrechtlich gesichert:

Xim Haushaltsplan veranschlagt
[ldurch tberplanméaBige/auBerplanmaBige Ausgabe

[Idurch Mittelverschiebung im Budget
Begrindung:

[ ISonstiges:

d) mogliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:
Lja
[Inein

[Iklarungsbediirftig

Klimacheck:
Was flr eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

[] stark positive Klimawirkung

[] positive Klimawirkung

X keine oder geringe Klimawirkung
[] negative Klimawirkung

[] stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfligen:
Anlage/n
1 - 2026-184 Anlage 1 Satzung Landkreis Lineburg KTP Neufassung 2026 (6ffentlich)

2 - 2026-184 Anlage 2 Synopse_Satzung_KTP_LK_ 2026 (6ffentlich)

2/3



LANDKREIS LUNEBURG
DER LANDRAT

3/3



	Änderung der Satzung des Landkreises Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege
	Beratungsfolge
	Beschlussvorschlag:
	Sachverhalt:
	Finanzielle Auswirkungen:
	Anlage/n


